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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 

Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) und der 12. Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (12. BayIfSMV); 

Bekanntmachung der Regelung bei Inzidenzüberschreitung 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

 

Für den Landkreis Forchheim wird nach § 3 Nr. 2 und 3 BayIfSMV festgestellt, dass der Sieben-

Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner 

an den fünf aufeinanderfolgenden Tagen, 26.05., 27.05., 28.05., 29.05., 30.05. jeweils unter 35 

betragen hat. 

 

Für den Bereich des Landkreises Forchheim gilt damit nach §  4 Abs. 1 Nr. 3 ab Dienstag 

01.06.21, 0.00 Uhr insbesondere folgendes: 

 

 

Kontaktbeschränkungen:  

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat 

genutzten Grundstücken ist nur gestattet  mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie 

zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von 

insgesamt 10 Personen nicht überschritten wird. 

 

Es gelten alle  Regelungen zu Schließungen und Einschränkungen nach der 12.BayIFSMV. Diese 

Regelungen gelten für den Landkreis Forchheim bis zu einer anderslautenden Bekanntmachung 

des Landratsamtes Forchheim. 

Maßgeblich für die Festlegung des Inzidenzwertes sind nach der bundesgesetzlichen Festlegung 

in § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG  die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). 

Die Bekanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt/Aushang im Schaukasten des 

Landratsamtes Forchheim, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim und zusätzlich gemäß Art. 27a 

des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) auf der Internetseite des 

Landkreises unter https://www.lra-fo.de/site/1_1corona/informationen.php.  

 

Forchheim, den 31.05.2021 

 

Dier 

Regierungsdirektor 

https://www.lra-fo.de/site/1_1corona/informationen.php

